
Abschrift 

2 c 358/42 
(2 sts 16/42 

In Homer: des Deutschen Volkes 

8 
In der Strafsache gegen den Kraftfahrer O _ 

in Berlin, , geb. am 
, zur Zeit im Gefangenenlager Rodgaufilager II Bollwald, 

Jtederroden=Fessen, 
wegen Verbrechens gegen die Volksscnädltngsverordnung 

hat das Betchsgertcht, 2.Strafsenat, in der Sitzung 
vom 21.111 1942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatsprästdent Vogt 
und die Retchsger tchtsräte Dr.HOffmann, Stumpf, 
Dr.Btttweger, Dr,1ernecke, 

alslBeamter der Staatsanwaltschaft: 
der Betchsanwalt Dr.Hagel, 

als ürkundsbeamter der Geschäfts stelle: 
der Sekretär Gürtel, 

auf d i e  Ntchttgkettsbeschwerde des Oberretchsanwalts nach 
.mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Das er tetldes Sondergertchts III in B e r 1 t n vom l3,Januar 
1942 wird mit den ihm au Grunde liegenden iäststellungen aufge= 
hoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung an 
die Vorinstanz surückverwtesen. 

Von Rechts 

Üründe . 
ı 

Der Angeklagte ist wegen Verbrechens nach § 4 YolkssChddlfø 
in swet'!dllen verur teilt worden, davon in einem Fall ( 
JÄ U in Verbindung mit versuchter Iotıucht in Tateinheit mit 
Körperverletzung, im anderen Fall ( 84 p in Verbindung 

mit 

wegen 
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mit Beleidigung in Tateinheit mit Körperverletzung. Die zulässige 
flichtigkeitsbeıchwerde des Oberretchsanwalts hat Erfolg. 

. 

Das Sondergerícht hat beide Fälle festgestellt, daß der 
Angeklagte unter AusnUtzung der zur Abwehr von Eltegergefanr ge= 
t r o f e n e n  Haßnahmen gehandelt, nämlich die Verdunklung ausgenützt 
hat. ES ist zu dem Ergebnis gekommen, daß der Angeklagte als Volk; 
schädltng zu betrachten ist. Insoweit bestehen gegen die lusführug 

gen des Ur teils keine Bedenken. 
Ton Rech tstrr um beeinflußt sind aber die Erwägungen des 

Sonderger tchts, in denen die lnwendbarkett des § 2 7olksschddl7O 
verneint wtrd.Das Sonderger tcht hat in Fall J als Grund= 
tatbestand versuchte Notzucht (§§ 177, 43 StGB) in Tateinheit mit 
Körperverletzung festgestellt. Hier kam. deshalb ein nur auf in= 
trag des Verletzten zu verfolgendes Vergehen im Sinne des § 2 
der Durchf7O zur Volksschådl7O vom 7.September 1939 (BGBl. I 
S. 1700) schon nach der eigenen Feststellung des Für teile nicht 
in Betracht. Die Grundtct war ein Verbrechen. Daß eine unter Ge= 
waltanwendung versuchte Notzucht ein Verbrechen gegen den Leib 
im Sinne des § 2 7olksschddlV0 ist, bedarf keiner weiteren Aus= 
Führung fvgl. RG8t Bd. 74 s. 113, 114). Das Sonderger tcnt hätte 
auch prüfen müssen, ob das Jufstoßen des Kopfes des Hddchens auf. 
das Steinpflaster des Hofes für sich schon oder in Verbindung 
mit dem FaustscNlog ins Gesicht eine das Leben gefährdende Behand= 
lung und deshalb eine gefährliche Körperverletzung nach § 223 a 
StGB war. 

IN Falle B wäre zu prüfen gewesen, worauf der 
Itlle des .angeklagten bei der Htßhandlung der B gerichtet 
war. Hätte der Angeklagte die B durch die Gewaltanwendung 
Su unsüchttgen Handlungen nötigen wollen, so stünde auch hier eine 
von Amts wegen Su verfolgende strafbare Handlung in Frage. 

-Das Verbrechen nach § 2 Volkaschäd17O ist gegenüber § 4 Son= 
derbeettmmung und geht als solche dem § 4 vor. 

ı 

Das Sonderger acht hätte weiter den Fall J{ Iunter dem 
Gesichtspunkt des § 1 Gewal tverbrVO würdigen müssen. Die uzß= 
handlung des Hädchenı in der festgestellten Heise zur Brechung 
seines 'Widerstandes gegen den lngr off des Angeklagten kann jeden= 
falls ein einer Hexen= oder Stoßwaffe gletchgefåhrltches Kittel 
in Sinne des § 1 Gewal tverbrvO sein (Best Bd. 74 S. 2813 ze), 

für 

RGO'r t. 
\ı 
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fiGUr t. BStS 2/39 vom 18.Deaember 1919 = DJ' 1940 S. 69, 4 D 115/40 
vom 29.ldrs 1940 = DJ 1940 S. 598, 3 D 570/40 vom 12.September 
1940 = DJ' 1940 S. 1169). Läge dieses Merkmal vor, so wäre der 
äußere Tatbestand des § 1 GewaltverbrYO gegeben. Der Anwendung 
dieser Gesetsesbesttmmung steht nicht etwa der Umstand entgegen, 

daß das Verbrechen der Fo taucht nicht vollendet worden ist. Denn 

§ 1 GewaltverbrVO bedroht allgemein den mit der Todesstrafe, der 

bei einer Hot sucht, einem Straßenraub oder Bankraub oder einer 

anderen schweren Gewalttat die näher bezeichneten Nittel angewen= 

der hat. Daraus folgt, daß die' Vollendung des Grundtatbestand es 

nicht zu den Herkmalen der Strafandrohung gehört. 

Die Anwendung des § 1 GewaltverbrVO hat nach der Recht= 
sprechung des Heichsger acht (ReSt Bd. 75 S. 110, 111, S. 291, 
295) zur weiteren Voraussetzung, daß der Täter dem Verbrecher typ 

des Gewaltverbrechers zuzurechnen .ist. Hier würde aber wohl Schon 

die Ar t und Richtung der Tat zur Bejahung der Frage führen können 

erst recht unter Berücksichtigung der wiederholten Vorstrafen des 

Angeklagten wegen Körperverletzung und Widerstandes. 

Erfüllt die Straftat zugleich die Herkmale des § 1 Gewalt= 

verbr7O undldes § 2 oder 4 VolksschädlVO, so sind diese Ge= 
setze~tn Tateinheit verletzt. Die Strafe ist dann nach § 73 StGB, 
dem § 1 der GewaltverbrYO zu entnehmen. 

. 
Das angefochtene Für teil kann deshalb nicht aufrechterhalten 

werden, weil die Anwendung des § 2 YolksscnddlVO mindestens im 

Fall J rechts trrig verneint und der Tatbestand des § 1 
der Gewaltverbrfü nicht geprüft ist. Das Ur teil ist deshalb auch 

ungerecht. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Sonderger tcht 

bei rechtlich richtiger Berr teilung auch bei Jnwendung des § 51 

Abs. 2 StGB Su einer schwereren Strafe gekommen wäre. 
Dazu Set noch bemerkt: Die Anwendung des § 51 lbs. 1 StGB 

setzt zwar sinnlose Trunkenheit nicht voraus (als: Bd. 63 S. 46, 

48, .Bd. 64 S. 349, 353, Heart. 2 D 512/36 vom 17.JUni 1936 = J! 
1936 s. 2994). Each den Feststellungen des Ur teils ist aber wohl 
mit Recht nur verminderte Zurechnungsfähtgkett des angeklagten 
in Sinne des § 51 lbs. 2 StGB angenommen worden. Ob im Falle der 
Feststellung des Tatbestandes des § 1 6ewaltverbr7O die verntnder= 
te Zurechnungsfåhtgkett des angeklagten bei der Tat daeu berech= 

tagt,von der TOdesstrafe abeusenen,wtrd sorgfältiger Prüfung 
bedürfen. 

geh. Vogt Hoffmann n Stumpf Bi ttweger Fern ecke 


